
Feldkirch, 27. November 2024 

        

 

Antrag 

gemäß §41 Abs. 3 Vorarlberger Gemeindegesetz 
um Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes in die Sitzung vom 10. Dezember 

Karenzregelung für Stadträt:innen und 
Ortsvorsteher:innen 
Begründung:  

Aktuell fehlen in Feldkirch geregelte Karenzmöglichkeiten für politische 
Mandatar:innen. Während in etlichen Landtagen – wie zuletzt in der Steiermark, 
Salzburg und Kärnten – bereits spezielle Karenzregelungen umgesetzt wurden, gibt 
es weder im Statut der Stadt Feldkirch noch in der Geschäftsordnung der 
Stadtvertretung entsprechende Bestimmungen. 

Ein Beispiel: Im steirischen Landtag können Abgeordnete aus persönlichen Gründen, 
wie der Betreuung minderjähriger Kinder oder pflegebedürftiger Angehöriger, 
befristet für die Dauer von drei Monaten bis zu einem Jahr auf ihr Mandat verzichten. 
Nach Ablauf dieser Frist kehren sie automatisch in ihre Position zurück, ohne erneute 
Berufung oder Angelobung. Solche Regelungen wurden in vielen Fällen 
parteiübergreifend beschlossen. 

In Feldkirch hingegen führt die derzeitige Regelung dazu, dass Mandatar:innen – 
egal ob Stadträt:innen oder Ortsvorsteher:innen – im Fall von Elternschaft oder 
Pflegeverpflichtungen entweder ihr Mandat endgültig niederlegen müssen oder 
versuchen, diese anspruchsvollen Aufgaben mit ihrer politischen Tätigkeit zu 
vereinbaren. Eine garantierte Rückkehrmöglichkeit existiert nicht. 

Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensumstände 
Schwangerschaft, Elternschaft oder die Pflege Angehöriger erfordern oft eine 
temporäre Auszeit. Die aktuelle Regelung ignoriert diese Realitäten und schafft 
unnötige Hürden. Ohne Karenzregelung schreckt die Aussicht auf mangelnde 
Absicherung zudem jungen Menschen davon ab, sich politisch zu engagieren. 

Deswegen sollte die Möglichkeit eines befristeten Mandatsverzichts mit garantiertem 
Rückkehrrecht im Statut der Stadt Feldkirch verankert werden. Eine solche Regelung 



könnte nicht nur für Stadträt:innen, sondern auch für Ortsvorsteher:innen gelten, die 
vergleichbare Aufgaben und Arbeitsbelastungen haben. 

Die unterzeichneten Mitglieder der Fraktion Die Grünen - Feldkirch Blüht stellen 
daher folgenden Antrag:  

Die Stadtvertretung möge beschließen, dass eine Karenzregelung mit 
Rückkehrrecht für Stadträt:innen und Ortsvorsteher:innen in das Statut 
der Stadt Feldkirch aufgenommen wird. 
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